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Aus den Arbeitsgruppen

Raucharomen vom Tisch?

AG Aromastoffe

Für den EU-Rechtsraum sind Raucharomen in der 
Verordnung (EG) Nr. 2065/2003 [1] in Verbindung 
mit der EU-Aromenverordnung (EG) Nr. 1334/2008 
[2] definiert. Demnach bestehen Raucharomen aus
sogenannten Primärprodukten, die als solche verwen-
det oder weiterverarbeitet werden können.[1] Ein Pri-
märprodukt ist entweder ein „Primärrauchkonden-
sat“, das definiert ist als der gereinigte wässrige Teil
kondensierten Rauchs oder eine „Primärteerfraktion“, 
die definiert ist als die gereinigte Fraktion der wasser-
unlöslichen Teerphase hoher Dichte kondensierten
Rauchs.[1]

Obwohl diese Definitionen zunächst sehr tech-
nisch klingen, werden zwei Dinge deutlich: Raucharo-
men enthalten nur bestimmte Fraktionen von kon-
densiertem Rauch, die zudem einer Reinigung 
unterzogen wurden. Dieser Reinigungsschritt dient 
vor allem der Entfernung von polyzyklischen aroma-
tischen Kohlenwasserstoffen (PAKs), unter denen 
sich potente Kanzerogene finden. Entsprechend 
schreibt die Raucharomenverordnung (EG) Nr. 
2065/2003 Grenzwerte für Benzo[a]pyren und Ben-
zo[a]anthrazen vor. Die Verordnung äußert sich au-
ßerdem zu den Herstellungsbedingungen von Pri-
märprodukten, wie zum verwendbaren Holz, 
möglichen Beigaben (z. B. Kräuter, Fichtennadeln) 
sowie zu den Methoden der Raucherzeugung (u. a. ist 
die Temperatur begrenzt auf 600 °C).[1]

Abb. 1: Raucharomen sind dunkle Flüssigkeiten, die intensiv 
nach Rauch riechen. (Foto: olegganko – stock.adobe.com, 
modifiziert)

Die rechtliche Situation vor Juli 2024

Zusätzlich muss jedes auf den Markt gebrachte Pri-
märprodukt einzeln zugelassen werden, was jeweils 
eine Sicherheitsbewertung durch die Europäische Be-
hörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) voraussetzt. 
Angesichts der potenziellen großen physikalischen 
und chemischen Unterschiede einzelner Primärpro-
dukte wurde eine gemeinsame Sicherheitsbewertung 
dieser Erzeugnisse als nicht möglich angesehen (Er-
wägungsgrund (8), [1]). Im Jahr 2005 veröffentlichte 
die EFSA einen Leitfaden für die Erstellung und Ein-
reichung von Zulassungsanträgen.[3]
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Zehn positiv beschiedene Zulassungen wurden 
schließlich mit der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 1321/2013 als Unionsliste zugelassener Primär-
produkte für die Herstellung von Raucharomen veröf-
fentlicht [4]. Für jedes Primärprodukt sind dabei wei-
tere Anforderungen, z. B. Ausgangsholz, Reinheits- 
kriterien und Maximaldosierung je Lebensmittelkate-
gorie festgelegt. In den Sicherheitsbewertungen für 
diese Primärprodukte kam die EFSA jeweils „zu dem 
Schluss, dass die vom Antragsteller vorgelegten Daten 
ausreichen, Bedenken hinsichtlich der Genotoxizität 
auszuräumen“ (Erwägungsgründe (5)-(14), [4]). Als 
zusätzliche Sicherheitsmaßnahme gelten Zulassungen 
für Primärprodukte immer nur befristet für zehn Jah-
re. Danach kann eine Verlängerung beantragt werden, 
für die aktuelle wissenschaftliche Studien eingereicht 
werden müssen.

Aktuelle Situation: neue toxikologische Maßstäbe

Im Jahr 2024 liefen die bisherigen Zulassungen aus. 
Da Verlängerungsanträge neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse einbeziehen sollten, aktualisierte die EFSA 
im Jahr 2021 den Leitfaden für die Antragsteller, wo-
bei neue Grundsätze der EFSA zur Sicherheitsbewer-
tung berücksichtigt wurden.[5] Als maßgeblich für 
die Bewertung der Raucharomen stellte sich dabei das 
“Statement on genotoxicity assessment on chemical 
mixtures” des EFSA Scientific Committee aus dem 
Jahr 2019 heraus [6]. Darin wurde ein neuer Grund-
satz zur Genotoxizitätsbewertung von Mischungen 
festgelegt: Wenn eine Mischung einen Stoff enthält, 
der in seiner Einzelbewertung als genotoxisch be-
denklich beurteilt wurde, ist die gesamte Mischung als 
besorgniserregend hinsichtlich ihrer Genotoxizität zu 
bewerten – selbst dann, wenn sich die Mischung in 
Tests als nicht genotoxisch erwies.

Im Jahr 2022 wurden für acht der bisher zugelasse-
nen Primärprodukte Anträge auf Verlängerung ein-
gereicht und im November 2023 erschienen die zu-
gehörigen EFSA-Stellungnahmen [7]. Unter 
Anwendung des Grundsatzes zur Bewertung von Mi-
schungen schlussfolgerte die EFSA in allen acht Fäl-
len, dass das Primärprodukt Bedenken in Bezug auf 
die Genotoxizität aufwerfe („the Primary Product 
raises concern with respect to genotoxicity“) [7]. We-
sentlich für diese Einstufungen war das Vorkommen 
von Substanzen, für die Sicherheitsbedenken auf-
grund der Genotoxizität bestehen, wobei es sich in 
der Mehrzahl der Fälle um Furan-2(5H)-on und 
1,2-Dihydroxybenzol handelte [7]. 

Den Bedenken der EFSA folgend entschied die 
Kommission im Juli 2024 [8], die Zulassungen für 
alle acht beantragten Primärprodukte nicht zu ver-
längern und mit der Durchführungsverordnung 
(EU) 2024/2067 [9] wurden die Einträge der Primär-
produkte in der Unionsliste gestrichen. Dies ist un-
umkehrbar und mit weitreichenden Folgen für die 
Lebensmittelindustrie und die Konsumenten ver-
bunden. Allerdings gibt es Übergangsfristen, die vom 
Endprodukt abhängen. Dabei wurde berücksichtigt, 
wie wichtig Raucharomen bisher für deren Herstel-
lung waren. Lebensmittel der Kategorien Käse und 
Käseerzeugnisse, Fleisch, Fisch und Fischereipro-
dukte einschließlich Krebs- und Weichtieren sowie 
Fischrogen, die unter Verwendung dieser Primärpro-
dukte hergestellt wurden, dürfen noch bis zum 1. Juli 
2029 in Verkehr gebracht und bis zum Ablauf des 
Mindesthaltbarkeits- bzw. Verbrauchsdatums ver-
kauft werden. Für alle anderen Lebensmittel gilt als 
Stichtag bereits der 1. Juli 2026.[9]

Abb. 2: Typische geräucherte Lebensmittel, die bisher auch unter Verwendung von Raucharomen hergestellt wurden.  
(Fotos: Wannapa, sytnik, bjphotographs – stock.adobe.com, modifiziert)
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(Un)mögliche Alternativprodukte

Trotz dieser Übergangsfristen bleiben die Heraus-
forderungen für die Lebensmittelindustrie groß. Um 
den Konsumentenwünschen nach entsprechenden 
rauchigen sensorischen Profilen nachkommen zu 
können, insbesondere auch weil Raucharomen seit 
Jahren verstärkt in vegetarischen und veganen Fleisch-
ersatzprodukten eingesetzt werden, stellt sich die 
drängende Frage nach rechtskonformen Alternativen. 

Ein regelkonformes Raucharoma

Auch angesichts der Streichung aller bis dato zu-
gelassenen Produkte ist es theoretisch immer noch 
möglich, ein regelkonformes Primärprodukt herzu-
stellen. Dieses müsste den Definitionen der Verord-
nungen (EG) Nr. 2065/2003 [1] und (EG) Nr. 
1334/2008 [2] genügen und dann zunächst zur Zulas-
sung angemeldet werden. Aufgrund des „Statement 
on the genotoxicity assessment of chemical mixtures“ 
des EFSA Scientific Committee [6] und der hohen 
Anforderungen an die toxikologischen Daten, die von 
den Leitlinien der EFSA zur Evaluierung von Rauch-
aromen [5, 10] eingefordert werden, ist ein Antrag auf 
Zulassung jedoch relativ aussichtslos und vermutlich 
schon aus rein ökonomischer Sicht nicht mehr inter-
essant. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass Primär-
produkte und daraus hergestellte Raucharomen auf-
grund der negativen Presse der letzten Monate 
hinsichtlich der Akzeptanz auf dem EU-Markt „ver-
brannt“ sein dürften.

Nachstellung von Raucharomen aus zulässigen Aroma-
stoffen und Aromaextrakten

Die sensorischen Eigenschaften der Primärprodukte 
sind komplex und einzigartig, so dass sie sich, zumin-
dest derzeit, aus zulässigen Aromastoffen und Aroma-
extrakten nicht befriedigend nachstellen lassen. Dies 
kommt sowohl bei Anwendung in Lebensmitteln, die 
auch traditionell geräuchert werden, zum Tragen, als 
auch bei Verwendung in vegetarischen und veganen 
Fleischanaloga oder Snackprodukten. Das gewünsch-
te sensorische Profil der Primärprodukte und der da-
raus gewonnenen Raucharomen entsteht durch den 
speziellen Herstellungsprozess, dessen Ergebnis sich 
durch Mischung von Komponenten nicht kopieren 
lässt. Solche Mischungen aus Aromastoffen und Aro-
maextrakten werden zwar angeboten, sind aber auf-
grund ihres abweichenden sensorischen Profils nicht 
für jede Anwendung geeignet, in der bisher Rauch-
aromen zum Einsatz kamen. Im besten Fall führen sie 
zu einem ähnlichen Geschmack des Endproduktes, 
dem Verbraucher wird der Unterschied aber zweifels-
frei auffallen.

Geräucherte Lebensmittel als Zutat

Sensorisch bessere Alternativen lassen sich rechts-
konform herstellen, wenn geräucherte Lebensmittel 
wie Paprika, Zwiebel- oder Knoblauchpulver, Salz, 
Maltodextrin oder Dextrose als Zutat verwendet wer-
den. Die Aromawirkung ist jedoch durch den Anteil 

Abb. 3: Die unterschiedlichs-
ten Aromaeindrücke lassen 
sich aus einzelnen Aromastof-
fen und Aromaextrakten 
komponieren – das sensori-
sche Profil von aus Rauch 
gewonnenen Aromen ist 
jedoch nicht befriedigend 
nachstellbar. (Foto: Олексій 
Кириченко – stock.adobe.
com, modifiziert)
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der Zutaten in der Rezeptur beschränkt. Zusätzlich ist 
auf die korrekte Deklaration entsprechender Zutaten 
zu achten [11]. In diesem Zusammenhang ist auch 
eine nationale Besonderheit in Deutschland zu er-
wähnen: § 4 der Aromendurchführungsverordnung 
[12] untersagt das Räuchern von Flüssigkeiten wie
Wasser, Speiseöl und Alkohol. Wie beim Räuchern
des fertigen Lebensmittels sind auch beim Räuchern
von Zutaten gesundheitliche und Umweltaspekte zu
berücksichtigen, die weiter unten diskutiert werden.

Kreative Ersatzprodukte 

Es werden aktuell auf dem Markt verschiedene Er-
satzprodukte für Raucharomen angeboten und si-
cherlich wird die Zukunft hier weitere Innovationen 
bringen. Die Legalität solcher Erzeugnisse im Sinne 
der EU-Aromenverordnung (EG) Nr. 1334/2008 muss 
in jedem Fall in einer Einzelfallprüfung verifiziert 
werden. Teilweise ist bei den bereits verfügbaren Pro-
dukten die Rechtskonformität fraglich. Das kann z. B. 
der Fall sein, wenn es sich um im EU-Ausland legale 
Produkte handelt, die aber nicht die Anforderungen 
der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 erfüllen. 

Ein Beispiel sind Produkte, die als „Aromaextrak-
te“ gemäß der EU-Aromenverordnung angeboten 
werden und Extrakte aus geräucherten Ausgangsstof-
fen darstellen. Räuchern ist zwar per se ein traditio-
neller Prozess, es ist aber in der Verordnung nicht in 
Anhang II der Liste herkömmlicher Lebensmittelzu-
bereitungsverfahren als zugelassener Prozess im Rah-
men der Herstellung natürlicher Aromastoffe und 
Aromaextrakte aufgeführt. Somit ist es nicht erlaubt, 
einen Ausgangsstoff wie z. B. Lachs traditionell zu 
räuchern, dann einen Extrakt daraus herzustellen und 
das gewonnene Produkt als „Aromaextrakt“ nach 
EU-Recht anzubieten. Ein solches Produkt würde ein 
„sonstiges Aroma“ im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 
1334/2008 darstellen, welches vor einer Verwendung 
für den EU-Markt bewertet und zugelassen werden 
muss (siehe dazu auch [11]).

Die Rückkehr der Räucherkammern?

Raucharomen wurden ursprünglich dazu entwi-
ckelt, das traditionelle Räuchern des Endproduktes zu 
ersetzen. Eine verstärkte Rückkehr zum traditionellen 
Räuchern ist damit ein theoretischer Lösungsansatz, 
dieser beinhaltet aber erhebliche Nachteile. Den Un-
ternehmen entstehen hohe Investitionskosten für die 
(Wieder-)Beschaffung von Räucherkammern, der 
Räucherprozess ist weitaus weniger gut standardisier-
bar und die Umwelt wird durch die Emissionen aus 
den Räucheranlagen belastet. Betrachtet man letzte-
ren Punkt, wird auch der von der EU-Kommission 
geforderte „Green Deal“ mit der Entscheidung gegen 
die Zulassungen der Primärprodukte konterkariert.

Nicht zuletzt sprechen auch toxikologische Grün-
de gegen das traditionelle Räuchern. Ein Grund für 
die ursprüngliche Zulassung von Raucharomen war 
seinerzeit gerade auch, dass deren Verwendung gene-
rell als weniger gesundheitsbedenklich angesehen 
wurde als der Einsatz von Rauch, der durch Verbren-
nen von Holz oder das Erhitzen von Sägemehl oder 
kleinen Holzspänen erzeugt wird, da bei der Herstel-
lung der Primärprodukte Fraktionierungs- und Rei-
nigungsprozesse zum Einsatz kommen (Erwägungs-
grund (4), [4]). Die EFSA hatte 2008 in einem 
wissenschaftlichen Gutachten festgestellt, dass her-
kömmliche kommerzielle Räuchertechniken, bei de-
nen Rauch aus unvollständiger Holzverbrennung in 
direkten Kontakt mit dem Produkt kommt, zu einer 
erheblichen Kontamination mit verschiedenen PAKs 
führen könne, wenn der Prozess nicht ausreichend 
kontrolliert werde. So habe der zunehmende Ersatz 
traditioneller Räucherverfahren durch Flüssigrauch-
aromen in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem 
Rückgang der PAK-Werte in kommerziell geräucher-
ten Lebensmitteln geführt.[13]

Vor dem Hintergrund der Diskussionen um die 
Sinnhaftigkeit der Streichung der Primärprodukte hat 
die EU-Kommission im November 2024 der EFSA 
den Auftrag erteilt, ein wissenschaftliches Gutachten 
zur Sicherheit von geräucherten Lebensmitteln (u. a. 
Fleisch, Fisch und Käse) zu erstellen, das insbesonde-
re die in den bewerteten Primärprodukten gefunde-
nen bedenklichen Inhaltsstoffe berücksichtigt. Außer-
dem soll die Verwendung von geräucherten Zutaten, 
wie geräucherten Gewürzen oder geräuchertem Salz, 
evaluiert werden. Das Gutachten soll bis zum 
30.06.2027 vorliegen.[14]

Der Versuch eines Fazits

Ohne die fundierte toxikologische Argumentation 
der EFSA selbst grundlegend infrage stellen zu wol-
len, ergeben sich hinsichtlich des Gesamtprozesses, 
der zu der Entscheidung gegen die weitere Zulassung 
der diskutierten Primärprodukte geführt hat, doch 
Ansatzpunkte für eine kritische Betrachtung.

Gesundheitliche Risiken sollten nicht im Sinne ei-
nes „Whataboutismus“ relativiert werden. Trotzdem 
ist es wichtig, Risiken in Relation zu setzen, um Ge-
fährdungen möglichst realistisch einschätzen zu kön-
nen. So enthält Kaffee beispielsweise besonders viel 
1,2-Dihydroxybenzol. In Anbetracht des hohen Pro-
Kopf-Konsums von Kaffee spielt die Aufnahme der 
Substanz aus Raucharomen demgegenüber praktisch 
keine Rolle [15,16]. Auf der Basis des „Statements“ 
der EFSA zum „Genotoxicity assessment of chemical 
mixtures“ [6] ist so eine differenzierte Betrachtung für 
einen Stoff mit genotoxischen Eigenschaften in einem 
Vielstoffgemisch jedoch unzulässig.
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Es ist schwer nachvollziehbar, weshalb im gesam-
ten Verlauf des Entscheidungsprozesses contra Rauch-
aromen eine Betrachtung vergleichbarer Risiken 
durch andere zum menschlichen Verzehr bestimmte 
Vielstoffgemische offenbar ausgespart wurde. In die-
sem Zusammenhang hätte auch die schwer zu vermit-
telnde Diskrepanz zwischen dem Gesundheitsrisiko 
durch Raucharomen und durch die zu erwartenden 
Zunahme des Verzehrs von traditionell geräucherten 
Produkten erörtert werden können.

Wim Mennes, der Vorsitzende der EFSA-Arbeits-
gruppe für Aromastoffe, betonte in einem Interview 
vor der Entscheidung der Kommission den konserva-
tiven Ansatz der EFSA und stellte heraus, dass der Ri-
sikoabschätzung Worst-Case-Szenarien zugrunde ge-
legt wurden. Die EU-Kommission würde die 
EFSA-Stellungnahmen anschließend im Rahmen von 
„Beratungen über geeignete Risikomanagementoptio-
nen“ berücksichtigen.[17] Betrachtet man jedoch das 
Ergebnis, stellt sich die Frage, ob die EU-Kommission 
nicht ihre ureigene Aufgabe des Risk Managements 
vernachlässigt und stattdessen den Tenor der EFSA-
Stellungnahmen ohne ausreichende Abwägungen 
umgesetzt hat. Die Erteilung eines EFSA-Mandats für 
eine Studie zur Sicherheit des klassischen Räucherns 
lässt immerhin vermuten, dass es auch bei der EU-
Kommission inzwischen Bedenken bezüglich ihrer 
Entscheidung gegen die Wiederzulassung der Primär-
produkte für Raucharomen gibt.[14]
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